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Schulärztliche Untersuchungen - 

Elterninformation – 

 

Schulärztliche Untersuchungen werden entsprechend der gesetzlichen Grundlagen von 

Ärztinnen und Ärzten im Auftrag der verschiedenen Schulerhalter (z.B. Bund, Land, 

Magistrate, Gemeinden, private Schulerhalter,...) durchgeführt. 

Um diesem gesetzlichen Auftrag nachkommen zu können, sind die Schulärztinnen und 

Schulärzte von den Schuldirektionen und Lehrkräften bestmöglich wie folgt zu unterstützen: 

Von der Bildungsdirektion wird empfohlen, die Untersuchung einige Tage vor dem geplanten 

Untersuchungstermin den Eltern (Erziehungsberechtigten) und den Schülerinnen und 

Schülern seitens der Schule anzukündigen. 

Für diese Untersuchung sind der Schulärztin/dem Schularzt eine Klassenliste, die 

vorgesehenen schulärztlichen Drucksorten wie Gesundheitsblätter, Elternmitteilungsblätter 

mit Kuverts und Blätter für Impfpasskontrollen in entsprechender Anzahl von der Direktion 

zur Verfügung zu stellen. 

Von den Eltern/ Erziehungsberechtigten der neu in die Schule aufgenommenen Kinder sind 

vor der Untersuchung die Elternfragebögen (verschlossen, nur schulärztlich zu öffnen) 

einzufordern und der Schulärztin/dem Schularzt verschlossen zu übergeben. Die 

Eltern/Erziehungsberechtigten sind auch zu ersuchen, die Impfpässe bzw. eine Kopie der 

Impfpässe zur schulärztlichen Untersuchung mitzunehmen bzw. mitzugeben.  
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Die schulärztlichen Drucksorten können auf der Homepage der Bildungsdirektion unter 

Gesunde Schule - Erlässe, Merkblätter - Schulärztliche Drucksorten heruntergeladen werden. 

Bezüglich Aufbewahrung und Aufbewahrungsfrist der schulärztlichen Aufzeichnungen (10 

Jahre ab Abgang von der Schule) ist laut Erlass A3-23-12/5ad1-2000, vom 13.07.2000 (VOBl. 

2000/14) vorzugehen. Die ärztlichen Unterlagen sind verschlossen und nur für den 

Schularzt/die Schulärztin zugänglich aufzubewahren. Dazu ist der Schulärztin/dem Schularzt 

in der Schule ein verschließbarer Schrank(teil) zur Verfügung zu stellen. Schriftliche 

Mitteilungen an Eltern und Erziehungsberechtigte müssen verschlossen werden. 

Seitens der Schule soll grundsätzlich die Möglichkeit gegeben sein, dass ein Elternteil bzw. 

eine andere Vertrauensperson (zB Schulfreundin/Schulfreund) wenn gewünscht bei der 

Untersuchung anwesend sein kann. Sinnvoll ist auch insbesondere bei kleineren Kindern, dass 

der Schularzt/die Schulärztin die Inhalte der schulärztlichen Untersuchung vorher in der 

Klasse erklärt. 

Damit die Untersuchung ordnungsgemäß und auch unter Wahrung der Intimsphäre der 

Kinder und Jugendlichen durchgeführt werden kann, muss die Räumlichkeit entsprechend 

geeignet sein (z.B. keine Einsichtigkeit von außen, Tageslicht usw., Ausstattung nach 

Vorgaben der OÖ Schulbau- und Einrichtungsverordnung bzw. der Ausstattungsrichtlinien 

des BMBWF).  

Sollte im gleichen Jahr eine Projektwoche oder Sportwoche stattfinden, so soll die laut § 66 

SchUG vorgeschriebene einmal jährliche schulärztliche Untersuchung vor dieser durchgeführt 

werden.  

Diese Empfehlung wird seitens der Bildungsdirektion grundsätzlich deshalb ausgesprochen, 

um die Schulen bei ihrer „Verpflichtung, auf die Sicherheit und körperliche Leistungsfähigkeit 

der Schülerinnen und Schüler Bedacht zu nehmen“, zu unterstützen und einen reibungslosen 

Ablauf der Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen  zu gewährleisten. 

Diese Empfehlung entbindet aber die Eltern und Erziehungsberechtigten nicht von ihrer 

Verpflichtung, sicherzustellen, dass die Schule über allfällige gesundheitliche 

Beeinträchtigungen ihrer Kinder in ausreichendem Maß unterrichtet ist. Diese 

Informationspflicht gegenüber der Schule ist Teil der Obsorge, zu der die Eltern gemäß 

Allgemein Bürgerlichem Gesetzbuch (ABGB) verpflichtet sind (§§ 138, 139, 158 ff. und 21). 

Wichtig ist, dass die Direktion der Schulärztin/dem Schularzt für ihre/seine Jahresplanung die 

Projektwochen- und Sportwochentermine für das gesamte Schuljahr sobald als möglich 

bekannt gibt. 

Aufgrund der Terminplanung insbesondere von „Kennenlerntagen“, aber auch Projekt- und 

Sportwochen bereits in der zweiten Schulwoche nach den Sommerferien bzw. direkt 
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anschließend nach längeren Ferien, ist die Durchführung der schulärztlichen Untersuchung  

unmittelbar vor diesen Veranstaltungen manchmal nicht möglich.  

Als Hilfestellung wird empfohlen, das Informationsblatt im Anhang dieses Schreibens den 

Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern und Erziehungsberechtigten (am besten bereits 

zu Schulbeginn) für die Direktion nachweislich auszuhändigen.  

Es ersetzt jedoch nicht die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften insbesondere bei 

chronisch kranken Kindern und Kindern, bei denen es aufgrund ihrer Erkrankung zu 

Notfallsituationen kommen kann. Notwendige Regelungen sind zeitgerecht miteinander zu 

treffen. 

Bei mehrtägigen Schulveranstaltungen ist von der Leitung mit Einwilligung der Eltern eine 

Liste mit den Sozialversicherungsnummern der Schülerinnen und Schüler mitzuführen. Die 

Inhalte der Seite 27 im Kapitel „Voraussetzungen für ein gutes Krisenmanagement“ in der 

Notfallmappe sind zu beachten. 

Die Direktionen werden ersucht, dieses Schreiben den Pädagoginnen und Pädagogen und der 

Schulärztin/dem Schularzt zur Kenntnis zu bringen. 

Freundliche Grüße 

Für den Bildungsdirektor 

 

In Vertretung Mag. Maximilian Haider 

Elektronisch gefertigt 

Beilagen: Begleitschreiben Erlass Elterninforamtion 




_


Sehr geehrte Damen und Herren,


im Erlass A9-14/29-allg/2018 „Schulärztliche Untersuchung – Elterninformation“ vom 19.06.2018 wurden 


folgende Änderungen vorgenommen:


- Landesschulrat wurde durch Bildungsdirektion ersetzt


- die Logos auf den Elterninformationsblättern und Informationsblättern für eigenberechtigte 


Schüler/innen  wurden ersetzt


- die einzige Ergänzung, die auf Seite 2 im 1. Absatz unten eingefügt wurde lautet: Schriftliche 


Mitteilungen an Eltern und Erziehungsberechtigte müssen verschlossen werden.


Alle anderen Inhalte sind unverändert!


Das Schreiben „Schulärztliche Untersuchungen – Elterninformation“ A9-14/29-allg/2018 wird hiermit außer 


Kraft gesetzt.


Den veränderten Erlass und die dazugehörigen Anlagen finden Sie im Anhang.


Freundliche Grüße


Für den Bildungsdirektor


In Vertretung Mag. Maximilian Haider


Elektronisch gefertigt


Beilage/n
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WICHTIGE  ELTERNINFORMATION 


 


 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 


 


 Im Rahmen Ihrer gesetzlichen elterlichen Obsorgeverpflichtung ist es notwendig, die 
Schule über allfällige gesundheitliche Beeinträchtigungen Ihres Kindes soweit zu in-
formieren damit es in der Schule und bei Schulveranstaltungen/schulbezogenen Veran-
staltungen zu möglichst keiner gesundheitlichen Gefährdung Ihres Kindes kommt.  
  


 Ist die Verabreichung bzw die Unterstützung bei der Verabreichung eines Medikamen-
tes bzw Notfallmedikamentes oder bei einer anderen ärztlich übertragbaren Tätigkeit 
durch eine Lehrkraft notwendig, so ist das ausschließlich durch eine gesonderte Ver-
einbarung mit Direktion und Lehrkraft möglich. In manchen Fällen ist rechtlich auch die 
Einbindung des behandelnden Arztes/der behandelnden Ärztin notwendig, weshalb 
eine möglichst frühzeitige Information der Schule wichtig ist.  
Bitte halten Sie in diesem Fall regelmäßigen Kontakt mit dem  
Klassenvorstand. Sollten sich im Lauf des Schuljahres Änderungen ergeben wird um 
sofortige Mitteilung ersucht. 
 


 Wenn Sie Ihrem Kind zu einer Schulveranstaltung/schulbezogenen Veranstaltung ein 
Medikament zur selbstständigen Einnahme mitgeben, so darf dieses keinesfalls an 
andere Kinder weitergegeben werden. Bitte besprechen Sie das mit Ihrem Kind! 
 


 Wenn möglich wird eine schulärztliche Untersuchung vor der Sportwo-
che/Projektwoche stattfinden. Wenn Ihr Kind jedoch unmittelbar vor Beginn einer 
Schulveranstaltung/schulbezogenen Veranstaltung erkrankt bzw. sich nicht gesund 
fühlt suchen Sie bitte den Arzt/die Ärztin Ihres Vertrauens auf.  


 


 Bei jeder Schulveranstaltung/schulbezogenen Veranstaltung kann es zu einem Zecken-
biss kommen. Auf eine rechtzeitige Überprüfung des Impfschutzes – auch bezüglich 
anderer Infektionskrankheiten - wird hingewiesen.  


 


 Bei einer Erkrankung oder einem Unfall Ihres Kindes In der Schulzeit bzw während 
einer Schulveranstaltung werden Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte umgehend 
informiert und ein Arzt/eine Ärztin wird beigezogen. Deshalb wird ersucht, Änderungen 
Ihrer Telefonnummern der Schule immer sofort bekanntzugeben. 


 
 


Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 


 
 







 
 


WICHTIGE INFORMATION FÜR EIGENBERECHTIGTE SCHÜLER/INNEN 
 


 


Sehr geehrte Schülerin, sehr geehrter Schüler! 
 


 


 Wenn Sie an einer Erkrankung leiden, die zu einer Notfallsituation führen kann oder 
eine sonstige Unterstützung erfordert ist es notwendig, die Schule soweit zu informie-
ren damit es in der Schule und bei Schulveranstaltungen/schulbezogenen Veranstal-
tungen zu möglichst keiner gesundheitlichen Gefährdung kommt.  
  


 Ist die Verabreichung bzw die Unterstützung bei der Verabreichung eines Medikamen-
tes bzw Notfallmedikamentes oder bei einer anderen ärztlich übertragbaren Tätigkeit 
durch eine Lehrkraft notwendig, so ist das ausschließlich durch eine gesonderte Ver-
einbarung mit Direktion und Lehrkraft möglich. In manchen Fällen ist rechtlich auch die 
Einbindung des behandelnden Arztes/der behandelnden Ärztin notwendig, weshalb 
eine möglichst frühzeitige Information der Schule wichtig ist.  
Bitte halten Sie in diesem Fall regelmäßigen Kontakt mit dem  
Klassenvorstand. Sollten sich im Lauf des Schuljahres Änderungen ergeben wird       um 
sofortige Mitteilung ersucht. 


          


 Wenn Sie bei einer Schulveranstaltung/schulbezogenen Veranstaltung ein            
Medikament zur selbstständigen Einnahme mitführen, dürfen Sie dieses keinesfalls an 
andere Mitschülerinnen und Mitschüler weitergeben.  
 


 Wenn möglich wird eine schulärztliche Untersuchung vor der Sportwo-
che/Projektwoche stattfinden. Wenn Sie jedoch unmittelbar vor Beginn einer Schulver-
anstaltung/schulbezogenen Veranstaltung erkranken bzw sich nicht gesund fühlen 
suchen Sie bitte den Arzt/die Ärztin Ihres Vertrauens auf.  


 


 Bei jeder Schulveranstaltung/schulbezogenen Veranstaltung kann es zu einem Zecken-
biss kommen. Auf eine rechtzeitige Überprüfung des Impfschutzes – auch bezüglich 
anderer Infektionskrankheiten - wird hingewiesen. 


 


 Bei einer Erkrankung oder einem Unfall In der Schulzeit bzw während einer Schulveran-
staltung werden die von Ihnen in der Schule angegebenen Personen umgehend infor-
miert und ein Arzt/eine Ärztin wird beigezogen. Deshalb wird ersucht, Änderungen 
Ihrer Telefonnummern der Schule immer sofort bekanntzugeben. 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
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